
Gestaltungsplan 
Kleinabbausteile Steffensrain, Laupersdorf 
Sonderbauvorschriften 
Gestützt auf§ 44ff des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 wird für das 
Gebiet Steffensrain, Laupersdorf ein Teilzonen- und Gestaltungsplan mit den folgenden Sonderbauvorschriften 
erlassen : 

Zweck, Grundlagen 
§ 1 Zweck 
Der Gestaltungsplan Abbauzone Steffensrain, ~estehend aus den Plänen 20807/1, 20807/2 und 20807/3 
sowie den dazugehörenden Sonderbauvorschnften bezweckt: 

-Den geordneten Abbau von Mergel und kalkhaltigem Gehängeschutt ("Juragrien ", /IJuramergelll) für den 
gemeindeeigenen Bedarf. . . . . . 

-Die etappenweise Wiederauffüllung, Endgestaltung unq Rekult1v1erung, d1e e1ne sinnvolle, der Lage des 
Areals angepasste Folgenutzung erraubt, sowie den Anl1egen des Natur- und Landschaftsschutzes 
Rechnung trägt. 

§ 2 Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes ist durch. eine rot punktierte Linie begrenzt. Er umfasst die 
Grundstücl<e GB Laupersdorf Nr. 1813 und 1907 (Tell). 

§ 3 Stellung zur Grundordnung 
Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten _die Zonenvorschriften des Teilzonenplanes 
Abbauzone Steffensrain sowie die einschlägigen kantonalen Vorschnften. 

§ 4 Erschliessung 
Die Kleinabbaustelle Steffensrain wird vom Schwengiweg her über di_e bestehende, im Plan bezeichnete Ein- und 
Ausfahrt erschlossen. Die interne Verkehrserschliessung der Grube w1rd entsprechend dem Abbau- und 
Deponiefortschritt angepasst. 

Abbau von Juragrien sowie Wiederauffüllung 
§ 5 Abbau von Juragrien 
ln der Kleinabbaustelle Steffensrain ist der Abbau von maximal 3'000 m3 Juragrien pro Jahr zulässig. Das 
abgebaute Material darf ausschliesslich für gemeindeeigene Flur- und Forstwege oder für Flur- und Forstwege 
der Nachbargemeinden verwendet werden. 
Ein Materialabbau für den regionalen oder überre_gionalen Bedarf ist nicht.~ulä_ssig_: . . 
Die Grubenbetreiber haben dem Einwohnergeme1nder~t von L~up~rsqorf Jahrll~h uber d1e Verwendung und d1e 
Menge des abgebauten Materials Bericht zu erstatten, 1ndem s1e d1e L1efersche1ne der vergangenen 12 Monate 
vorlegen. 

§ 6 Abbaubewilligung 
Für den Materialabbau ist nach der Genehmigung des Teilzonen- und Gestaltungsplans ein Gesuch um 
Erteilung der Abbaubewilligung einzureichen (Normgesuch Amt für Umwelt). 

§ 7 Grundwasserschutzzone 
ln der Grundwasserschutzzone 53 der Dorfbrunnenquelle dürfen kein Material a_bgebaut, keine Gra.bungen 
vorgenommen oder die schützende Deckschicht vermindert werden. Es gelten d1e Schutzzonenbest1mmungen. 

§ 8 Wiederauffüllung 
Zur Wiederauffüllung ist ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial aus lokalen Bauvorhaben zulässig. 

§ 9 Bodenmaterial 
Vor dem Beginn des Abbaus von Juragrien ist das Bodenmaterial in den entsprechenden Abbauetappen getrennt 
nach Ober- und Unterboden abzutragen. Abgetragenes Bodenmateri?l ist SOV'{e.it vom Fqrtschritt des .. Ab6aus 
und der Wiederauffüllung her möglicn, ohne Zwischenlagerung für d1e Rekult1v1erung w1eder aufgefullter 
Grubenbereiche zu verwenden. . . 
Falls erforderlich sind Bodenlager in den im Gestaltungsplan darges~ellt~n. Bere1ch_en anzulegen. Be 1m Bodenabtrag 
und der Anlage von Bodenlagern sind die Bestimmungen der FSK-R1chtl1n1en sow1e der Norm SN 640583 
einzuhalten. 

Bauten und Installationen 
§ 10 Infrastrukturanlagen 
Mit Ausnahmen der Umzäunung sind keine festen Bauten und Infrastrukturanlagen in der Grube zulässig. 

§ 11 Einzäunung des Grubenareals 
Um sicherzustellen dass keine unzulässigen Stoffe abgelagert werden, sowie aus Si.cherheitsg~ünden ist die 
Zufahrt zur Grube durch einen geeigneten Zaun mit einem Tor abzusperren. Das Einfahrtstor 1st ausserhalb der 
Betriebszeiten abzuschliessen. 

Terraingestaltung und Rekultivierung 
§ 12 Terraingestaltung 

Nach Abschluss des Abbaus ist die Grube e~appenweise wie~er auf~ufüllen ~nd zu Eekultivieren. 
Mit der Wiederauffüllung ist eine dem heut1gen Zustand _gle1chwert1ge, welllg_e Gel~n~eform zu __ schaffen. 
Vor dem Auftrag des Booenmaterials ist auf aer Rohplan1e festzustenen, ob die naturliehe Entwasserung des 
Geländes funktioniert. 

§ 13 Rekultivierung 

Teile der Grube mit abgeschlossener W!ederauffüllung sind zu reku.ltivieren. Für die Rekultivierung ist soweit 
möglich aus der Abbaustelle Steffensra1n stammendes Bodenmatenal z.u ve_rvyenden .. 
Sämtliche Kulturerdearbeiten sind gernäss den entsprechenden FSKB-R1chtlm1en sow1e der Norm SN 640583 
durchzuführen. . . 
Die Rekultivierung hat so zu erfolgen, dass eine der Lage des Ar~als entsprech~nde landwirtschaftliche Nutzung 
bzw. auf den im Gestaltungsplan dafür vorgesehenen Flächen e1ne Nutzung m1t Schwerpunkt Naturschutz 
möglich ist. 

Natur- und Landschaftschutz 
§ 14 Oekologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen 
Mindestens 10% der Fläche der Abbauzone sind nach landschaftsökologischen Kriterien zu gestalten. 
Dies gilt für die Dauer des Abbaubetriebs wie für die Endgestaltung. 
FolgendeMassnahmen sind vorzusehen: 

- Ungedüngte Wiesenflächen gernäss den Grundsätzen des kantonal~n Meh_rjahresprogr~mm~s Natur u~d 
Landschaft östlich, südlich und westlich der Erweiterungsetappen. D1e Bewirtschaftung 1st m1t dem Beg1nn 
des Materialabbaus in der 1. Etappe umzustellen . .. . 

- Baumreihe aus hochstämmigen Bäumen entlang der Südgrenze von GB Nr. 1873. D1e Baume s1nd zu 
Beginn der 1. Abbauetappe anzupflanzen 

-Anlage von Wanderbiotopen innerhalb der jeweiligen Abbauetappen 

Die Massnahmen sind durch eine ausg_ewi~sene Fachpersqn zu .era~~eiten unc~ mit den ~ustä~dig~n kanto~alen 
Stellen abzusprechen. Verantwortlich für d1e Umsetzung smd dre Burgergemeinde als E1gentumenn und dre 
Einwohnergemeinde als Aufsichtsbehörde. 

§ 15 Sichtschutz 
Nördlich des Grubenareals ist entlang dem Schwengiweg ein Gehölzstreifen ( II Lebhag II) aus einheimischen 
Sträuchern als Sichtschutz zu pflanzen .und zu unterhalten. . . . .. 
Entlang der Südgrenze der jeweils südlichsten Abbauetappe 1st als Sichtschutz ern begrunter Damm von 
ca. 2.00 m Höhe zu errichten . . 
Soweit aufgrund des verfügbaren Materials möglich und aufgrund der Best1mmu_ngen des Bodenschutzes 
zulässig, kann dieser Damm durch ein entsprecnend gestaltetes Bodendepot gebildet werden. 

Schlussbestimmung 
§ 16 lnkrafttreten 
Der Gestaltungsplan mit den vorliegenden Sond~rbauvorschriften tritt mit der Publikation des 
Genehmigungsbeschlusses des Regierungsrates 1m Amtsblatt 1n Kraft. 


